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Business-Guide Europa – Niederlande 

 
Typische Rechtsformen 
für mittelständische 
Unternehmen / Star-
tups1 
 

Einzelunternehmer / 
Eingetragener Kaufmann/ eenmans-

zaak 

GmbH/ 
 

besloten vennootschap, b.v. 

GbR / oHG 
 

maatschap/vennootschap onder 
firma, vof 

KG 
 

commanditaire vennootschap, cv 

Vorteile 

-Steuervorteile 
 

- einfache Gründung 
 

- kein Mindeststammkapital 
 

- Eingetragener Kaufmann hat alleinige 
Entscheidungsgewalt 

 
- Geschäftsflexibilität 

- positive Außenwirkung; genießt das 
größte Vertrauen auf dem niederländi-
schen Markt 
 
- hohes Maß an Flexibilität und Gestal-
tungsspielraum 

 
- beschränkte Haftung 
 
- Geschäftsführer kann auch eine (deut-
sche) juristische Person sein 
 
- Steuervorteile bei hohen Gewinnen: 
Steuern auf ausgeschüttete Dividenden 
werden in die Zukunft verlagert 
 
- kein Mindeststammkapital; Kapital 
kann selbst bestimmt werden 

 

-einfache Gründung 
 

-Gesellschaftsvertrag ausreichend 
 

-kein Mindeststammkapital 
 

-alle Gesellschafter bringen Kapital in 
Form von Bargeld, Waren oder Arbeits-
leistung ein 

 

-Haftung des stillen Gesellschaft (Kom-
manditist) auf Einlage beschränkt 

Nachteile 

- Haftung mit dem privaten Vermögen 
  
 

- nicht rechtsfähig  

- Buchhaltungspflicht des Geschäftsfüh-
rers 

 
- jährlich muss ein beschränkter Jahres-
abschluss veröffentlicht werden  

 
- auch persönliche Haftung möglich bei 
Misswirtschaft 

 
- persönliche Haftung möglich für private 
Schulden der BV, wenn Dividende 

-persönliche unbeschränkte Haftung der 
Gesellschafter 

 
- keine Rechtspersönlichkeit der nieder-
ländischen vof 

 
 

- persönliche Haftung der Komplementäre 
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ausgeschüttet und BV danach nichtmehr 
zahlungsfähig  

Gründungsvorgang 

Eintragung im Handelsregister innerhalb ei-
ner Woche nach Aufnahme der Geschäfts-
tätigkeit (Kammer van Koophandel, KvK) 

-hohe formale Voraussetzungen 
 
-Notarielle Gründungsakte in niederlän-
discher Sprache vor niederländischen 
Notar 
 
- Eintragung im Handelsregister erfor-
derlich (KvK) 
 
 
- Mindestbestandteil: Satzung und Höhe 
des Anteilskapitals 
 
- Bis zum Moment der Eintragung haftet 
der Gründer bzw. Geschäftsführer der 
niederländischen BV privat für Rechts-
handlungen, die im Namen der BV i.o. 
(BV in oprichting, d.h. BV in Grün-
dung) vorgenommen werden 
 
- Gründungsdauer ca. 6- 8 Wochen  
 

-Eintragung der vof und der Gesellschaf-
ter in das Handelsregister der Handels-
kammer (KvK) 

 
- vof: private oder notarielle Urkunde; 
Notar ist nicht zwingend erforderlich 

 
-maatschap: auch ein Gesellschaftsver-
trag in schriftlicher Form ist nicht zwin-
gend notwendig, jedoch sinnvoll 

 
- im Gesellschaftsvertrag können be-
stimmte Zeichnungsgrenzen vereinbart 
werden, die auch für Dritte gelten 

 
- Gründung der maatschap (GbR) und der 
vof (oHG) bedarf mind. 2 Personen 

 
- maatschap (GbR) braucht nicht ins 
Handelsregister eingetragen zu werden, 
wenn sie keine Unternehmenstätigkeit 
ausführt 

 
 
 
 

- Gründung bedarf mind. Zwei Personen 
(Komplementär und Kommanditist) 
 
-kein Gesellschaftsvertrag zwingend erfor-
derlich, jedoch sinnvoll  
 
-Eintragung der Gesellschaft im Handels-
register (KvK); keine Eintragung der per-
sönlichen Daten der stillen Gesellschafter; 
lediglich Anzahl der stillen Gesellschafter 
erforderlich  

Gründungskosten 
- geringe Kosten 

 
-ca. 50 EUR Eintragungskosten  

- nicht pauschal zu beziffern 
 

- ca. zwischen 2.500 und 4.000 Euro 

-Geringe Kosten  
 

-Eintragungskosten ca. 50 EUR 

- Geringe Eintragungskosten ca 50 EUR 
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Steuern 

 
Typische Rechtsfor-
men für mittelständi-
sche Unternehmen / 
Startups2 
 

Einzelunternehmer / 
Eingetragener Kaufmann 

 
eenmanszaak 

GmbH 
 

besloten vennootschap, b.v. 

GbR / oHG 
 

maatschap/vennootschap onder 
firma, vof 

KG 
 

commanditaire vennootschap, cv 

Welche Steuern sind 
in der Rechtsform zu 
zahlen? 

- Mehrwertsteuer 
 

- Umsatzsteuer 
 

-Einkommenssteuer auf die Gewinne der 
Gesellschaft nach Boxensystem (steuer-
pflichtiges Einkommen aus Arbeit und 
Haushalt, abhängig davon, wie die Steuer- 
und Zollverwaltung das Einkommen kate-
gorisiert) 

 
-Mögliche Abzüge: Starterzuschuss, Selb-
ständigenzuschuss, KMU-Gewinnbefrei-
ung 

 
 

- Körperschaftssteuer: für die ersten 
EUR 200.000 Tarif i.H.v. 20%; für alles 
darüber 25% 

 
- Umsatzsteuer 

 
- Dividendensteuer (idR 15%) 

 
- Einkommenssteuer 

-keine Körperschaftssteuer  
 
- Einkommenssteuer: 
Der Gewinn wird bei den Gesellschaftern 
besteuert, die Gesellschaft ist nicht ein-
kommenssteuerpflichtig  

-Komplementäre zahlen Einkommens-
steuer auf ihren Gewinn; gelten als Unter-
nehmer, d.h. Anspruch auf Steuervorteile 
möglich 

 
- Kommanditist gilt nicht als Unterneh-
mer und hat dementsprechend ggf nur 
Ansprüche auf Steuerbegünstigungen für 
Investitionen 
 
CV kann im Unterschied zu Deutschland 
in den Niederlanden als Personengesell-
schaft oder als Körperschaft besteuert 
werden 

Wesentliche Haftungs-
aspekte und Möglich-
keiten der Haftungsbe-
schränkung  
(siehe auch Compli-
ance) 

- keine Unterscheidung zwischen Privat- 
und Unternehmensvermögen; private Haf-
tung 

- Haftung auf Stammkapital beschränkt 
 

- Ausnahmen (selten) möglich  
 
 

 
 
 

maatschap: 
- Haftungsbeschränkung durch Vereinba-
rung mit den Vertragspartnern als potenzi-
elle Gläubiger möglich 
- Beschränkung der Haftung kann über die 
Gründung einer GbR/maatschap durch 
GmbHs erreicht werden 
 
Nur in den folgenden Fällen haften Ihre 
Partner teilweise: 

- Die Partner haben sich gegen-
seitig eine Vollmacht erteilt, wie 
in einem Gesellschaftsvertrag 
festgelegt. 

- Die Partner entscheiden sich für 
ein gemeinsames Handeln oder 
einen gemeinsamen Kauf, z.B. 

- Unbeschränkte Haftung des Komple-
mentärs 
-Komplementär haftet auch für Schulden, 
die vor seinem Eintritt entstanden sin 
- Haftung der Kommanditisten auf Höhe 
der Einlage der Kommanditisten begrenzt 

 
2 
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die Einstellung einer Empfangs-
dame oder die Anmietung einer 
Praxis. 

- Die Gesellschafter haften dann 
persönlich für die Schulden von 
maatschap 

 
 
vof:Haftung unbegrenzt 

 
Sonstige Besonderheiten 

 
Welche länderspezifi-
schen Besonderheiten 
sind zu beachten? 
(ggf. auch nicht rechtli-
che Themen wie: Tradi-
tionen / Kultur / Ge-
pflogenheiten) 

- jährlich ist eine Körperschaftssteuererklärung in den Niederlande zu machen  

Grundlegende Rege-
lungen zu Arbeitneh-
mern (Kündigungsre-
geln- bzw. Schutz, Ar-
beitszeiten, Arbeitneh-
merschutz, Mindest-
lohn?) 

- Die verpflichtende Einrichtung eines Betriebsrates in jedem Unternehmen, das 50 oder mehr Mitarbeiter beschäftigt 
 

- Die Verpflichtung, Arbeitnehmern einen Mindestlohn zu bezahlen, der aus einem fixen monatlichen Betrag besteht und jährlich erhöht wird (seit dem 1. 
Januar 2018 1.578 EUR für Arbeitnehmer ab 22 Jahren) 

 
-Eine Vollzeitwoche besteht normalerweise aus nicht mehr als 40 Stunden pro Woche 

 
- Die Anwendbarkeit des niederländischen Kündigungsschutzrechts ist nicht abhängig von der Größe der Betriebs und der Betriebszugehörigkeit; die einseitige 
Beendigung des Arbeitsvertrages durch den Arbeitgeber ist ohne Zustimmung des Arbeitnehmers nur möglich, wenn eine staatliche Instanz vorab die Recht-
fertigung der Kündigung geprüft hat (Ausn.: fristlose Kündigung und Probezeit) 

 
 

Notwendige Genehmi-
gungen 

- B.V.: Für bestimmte Unternehmungstätigkeiten sind Genehmigungen erforderlich (bspw.: Nahrungsmittelsektor) 

Sonstige zu beach-
tende Sondergesetze 
zur Unternehmens-
gründung 

 

  
Mögliche Zusatzleistungen, die eine Kanzlei anbieten darf/kann 
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Kanzlei als rechtlicher  
Geschäftssitz (z.B. bei 
ausländischen Nieder-
lassungen) 

- grundsätzlich möglich  

Kanzlei / Steuerbera-
ter für die Buchhal-
tung 

- Steuerberatung für die Buchhaltung  

  
Insolvenzverfahren 

 

Grundzüge des Insol-
venzverfahrens 

- Insolvenzgrund: Einzig Zahlungsunfähigkeit; Überschuldung ist nach dem niederländischen Recht kein Insolvenzgrund 
 

- Drei Formen der Insolvenz möglich: 
• Konkurs 
• Vergleich  
• Schuldensanierung  
 

- Bei Insolvenz prüft der Insolvenzverwalter immer auch eine Haftung des Geschäftsführers 
- Bei sog. Misswirtschaft kommt persönliche Haftung des Gesellschafters in Betracht 

Haftungsrisiken für 
die Geschäftsleitung 

- Eine strafrechtliche Haftung für Insolvenzverschleppung gibt es in den Niederlanden nicht; es käme ein zivilrechtliches Vorgehen gegen den Geschäftsführer 
in Betracht, weil Gesellschaft weiter verschuldet hat ohne rechtzeitig Insolvenz anzumelden 

Kann die strafrechtli-
che Haftung der Ge-
schäftsleitung zur In-
solvenz des Unterneh-
mens führen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


